Kampagne „Entdecker voraus“
Fotos Ihrer Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen im Internet veröffentlicht werden – hierzu benötigen wir natürlich Ihre Zustimmung.

Erst einmal zum Hintergrund:

Damit Fotos auch Ihrer Kinder in Kindertageseinrichtungen im Internet auf einer Webseite eingestellt werden dürfen, ist die Zustimmung der Eltern bzw. der Sorgeberechtigten erforderlich. Das Kunsturhebergesetz ist an dieser Stelle ganz deutlich, es sagt: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.(§22KUG)

An diese Regelung möchten wir uns natürlich halten und das allgemeine Persönlichkeitsrecht wahren. Im Umkehrschluss heißt dies für uns, dass für den Fall, dass Sie der Veröffentlichung nicht zustimmen, wir das Bild natürlich auch nicht auf die Internetseite der Kampagne einstellen werden.

Nun bitten wir Sie, sich die Bilder, die von Ihren Kindern eingestellt werden sollen zunächst anzuschauen. Sollten Sie sodann mit der Veröffentlichung im Internet einverstanden sein, so erklären sie dies bitte mit Ihrer Unterschrift  unten auf diesem Blatt. Sollten mehrere Bilder Ihrer Kinder veröffentlicht werden, so erklären Sie bitte auch, für welche Bilder sie im Einzelnen Ihre Zustimmung erteilen.
Auf diesem Wege erkläre ich die Zustimmung für die Veröffentlichung der Fotos meiner(s) Tochter/ Sohnes ………………………. im Internet.

Es handelt sich um folgende Bilder:

………………….

Sorgeberechtigter

